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III . Teil , 2 . Abteilung :

F U N D A M ENTE ,

2 . Ablchnitt .

Aufgebaute Fundamente.
Für die aufgebauten Fundamente ift kennzeichnend , dafs fie faft ftets das Her-

ftellen einer Baugrube erfordern , auf deren Sohle das Fundament unmittelbar (von
unten nach oben ) zur Ausführung kommt . Nur in fehr feltenen Fällen kann vom
Ausfchachten einer Baugrube abgefehen werden ; denn es ift nur bei fehr wenigen
zu Tage liegenden , vollkommen widerftandsfähigen Felsarten zuläffig , ein Bauwerk
unmittelbar darauf zu fetzen . Das im Hochbauwefen am häufigften angewendete
Gründungsverfahren befteht vielmehr - darin , dafs man die oberen , lockeren Boden-
fchichten abgräbt und auf diefe Weife einen Baugrund zu erreichen trachtet , der
vollkommen tragfähig oder doch fo widerftandsfähig ift , dafs man durch eine ge¬
eignete Fundamentkonftruktion unmittelbar darauf gründen kann ; in manchen Fällen
(bei grofser Gründungstiefe , z . B . tief gelegenen Keller - etc . Räumen) ift man ge¬
nötigt , auch noch einen Teil der tragfähigen Bodenfchicht auszuheben .

Die Sohle einer derart hergeftellten Baugrube mufs eine Geftalt und Lage
erhalten , welche der Form und Lage der Fundamentbafis entfpricht ( vergl . Art . 371
u . 372 , S . 300 bis 302 ) ; auf der Sohle der Baugrube wird das Fundament » auf¬
gebaut « , daher die im vorliegenden gewählte Bezeichnung » aufgebaute Fundamente « .

Diefe Gründungsweife ift den anderen Verfahren unbedingt vorzuziehen , weil
fie geftattet , die Befchaffenheit des Bodens in allen Einzelheiten kennen zu lernen ,
die Sohle der Baugrube zu ebnen und zu reinigen und darauf das Fundament mit
der erforderlichen Sorgfalt herzuftellen . Am vorteilhafteften ift es hierbei , die Bau¬
grube in folcher Tiefe auszuheben , dafs ihre Sohle durch eine vollkommen tragfähige
Bodenfchicht gebildet wird ; alsdann läfst fich auf derfelben ohne weiteres die
Fundamentmauerung ausführen , wodurch gemauerte Fundamente entftehen .
Diefem Verfahren giebt man mit Recht den Vorzug vor anderen . Ift es mit Rück¬
ficht auf die Koften oder aus anderen Gründen nicht flatthaft , ein durchgehendes
(volles) Fundamentmauerwerk auszuführen , fo trachtet man , wenigftens einzelne
Fundamentpfeiler auf den tragfähigen Baugrund zu fetzen.

Kann man jedoch mit der Aufftandfläche des Fundaments nicht auf eine ge¬
nügend widerftandsfähige Bodenfchicht herabgehen , fo find entweder gefchüttete
oder Schwellroftfundamente zur Ausführung zu bringen ; zu erfteren gehören die
aus Beton - und die aus Sandfchüttungen gebildeten Fundamente .

Vorftehend wurde im wefentlichen die Gründung von Bauwerken berückfichtigt ,
die auf der feften Erdoberfläche zu errichten find . Für Bauwerke , die am oder im
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offenen Waffer ausgeführt werden follen , wird die Baugrube durch geeignete Um-
fchliefsungswände begrenzt und auch innerhalb diefer die allenfalls vorhandene lockere
Bodenfchicht befeitigt , um auf ganz tragfähigem oder doch genügend widerftands -
fähigem Baugrund unmittelbar gründen zu können .

Auch bei den verfenkten Fundamenten wird nicht feiten die Herftellung einer Baugrube
erforderlich ; doch reicht alsdann die Sohle der letzteren niemals bis auf die tragfähige Schicht , und
das Fundament wird auch nicht auf diefer Sohle von unten nach oben aufgebaut .

Im vorliegenden Abfchnitt wird zunächft die Herftellung der Baugrube be-
fprochen und alsdann zur Vorführung der verfchiedenen Arten von aufgebauten
Fundamenten gefchritten werden .

i . Kapitel .

Baugrube ,

a ) Baugrube im Trockenen .

Wenn die Fundamente eines Gebäudes ausgeführt werden follen , fo werden
entweder blofs die für die Aufsen - und Innenwände desfelben erforderlichen Bau¬
gruben ausgehoben , wodurch letztere in die fog . Fundamentgräben übergehen .
Oder es werden , falls unter dem Gebäude Keller oder andere unterirdifche Räume
vorhanden fein follen , auch für diefe die Ausfehachtungen vorgenommen , fonach eine
einzige grofse Baugrube gebildet . In diefem Falle wird zunächft die Baugrube bis
zur Sohle der anzuordnenden unterirdifchen Räume ausgehoben , und erft innerhalb
diefer werden die Fundamentgräben ausgefchachtet .

Diefes Verfahren darf nicht Anwendung finden , wenn das zu errichtende Gebäude unmittelbar an
fchon beftehende Gebäude ftöfst und der Beftancl der letzteren durch das Ausheben der grofsen Baugrube
gefährdet würde . In folchen Fällen find zunächft nur die Fundamentgräben für jene Mauern auszufchachten ,
die winkelrecht zum Nachbargebäude gerichtet find ; durch fofortige Ausführung der betreffenden Grund¬
mauern wird die Verftrebung der Nachbargebäude bewirkt .

Eine einheitliche Baugrube wird auch dann zur Ausführung gebracht , wenn es
fich um die Gründung von Bauwerken handelt , die gröfsere gefchloffene Maffen
bilden , wie Gedächtnisfäulen , Obeliske , monumentale Brunnen und andere Denkmäler .

Die Tiefe der Baugruben , bezw . der Fundamentgräben ift durch die Boden-
befchaffenheit und durch die Fundamentkonftruktion bedingt ; fie ergiebt fich aus
den in Art . 382 (S . 312) entwickelten Grundfätzen . Die wagrechten Abmeffungen
gröfserer Baugruben übertreffen in der Regel die Grundrifsmafse des zu gründenden
Bauwerkes . Um die Grundrifsfigur des letzteren wird meift ein Umgang gebildet ,
der mindeftens fo breit ift , dafs darauf ein Mann liehen kann , alfo mindeftens 30,
beffer 50 cm ; bei gröfseren Gründungen wird bisweilen an einer oder auch an zwei
Seiten ein Umgang angeordnet , der auch zur Lagerung und Fortbewegung ver-
fchieclener Materialien zu dienen hat und dann eine Breite von l,oo bis 1,50 m erhält .

Die Fundamentgräben erhalten häufig keine gröfsere Sohlenbreite als fie durch
die Breite der Fundamentbafis und durch die von der Zimmerung beanfpruchte Breite
bedingt ift .

Der Rauminhalt der auszufchachtenden Bodenmaffen ift am geringften , wenn
die Wandungen der Baugrube lotrecht find . Bei geringer Tiefe und fefterem Erd¬
reich läfst fich eine derartige Begrenzung ohne weiteres erzielen ; fonft mufs eine
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